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Regierungsratsbeschluss vom 02. Dezember 2014  

 

 

Änderung der Verordnung über die Tagesstrukturen (Tagesstrukturenverord-
nung, TSV)  P141671 
 

 
 
 
1. Der Regierungsrat beschliesst die vom Erziehungsrat beantragte Ver-

ordnung über die Tagesstrukturen (Tagesstrukturenverordnung, TSV). 

2. Die Verordnung wird am 1. August 2015 wirksam. Auf den gleichen 
Zeitpunkt wird die Verordnung über die Tagesstrukturen (Tagesstruk-
turenverordnung, TSV) vom 19. April 2011 aufgehoben. 

 
 

Begründung 
Der Regierungsrat hat beschlossen, per 1. August 2015 die bisherige Tages-
strukturenverordnung durch eine neue Verordnung zu ersetzen. Mit der neu-
en Verordnung werden neue Bestimmungen für die Tagesstrukturen der Se-
kundarschulen erlassen. An den Sekundarschulen kann damit ein dem Alter 
der Schülerinnen und Schüler angepasstes Tagesstrukturangebot umgesetzt 
werden. Dieses ist für die Jugendlichen frei zugänglich und umfasst eine Mit-
tagsverpflegung und einen beaufsichtigten Aufenthalt in den Tagesstruktur-
räumlichkeiten bis 17.00 Uhr. Die Sekundarschulen können darüber hinaus 
zusätzliche Aktivitäten wie z.B. Hausaufgabenunterstützung oder freiwilligen 
Schulsport anbieten. Mit der neuen Verordnung werden zudem die Beiträge 
der Erziehungsberechtigten angemessen erhöht. Die seit 2011 gleich hohen 
Beiträge werden um rund 10% erhöht und damit an die gestiegenen Kosten 
für die Tagesstrukturen angepasst. Zudem hat der Regierungsrat gegenüber 
der bisherigen Verordnung weitere Änderungen beschlossen, wie beispiels-
weise die Möglichkeit, dass eine Mahngebühr in der Höhe von 10 Franken 
erhoben werden kann, wenn die Erziehungsberechtigten ihre Beiträge nicht 
bezahlen oder die Möglichkeit, den Betreuungsplatz an andere weiterzuge-
ben, wenn die Beiträge für mehr als zwei Monate nicht bezahlt wurden.  
 

                                                                                            


